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§ 13. Was der Gemeindsverrechner zu thun habe, wenn seine Rechnung
gestellt ist
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und Papiere , und der Commiſſaͤr wird dann das weitere

ſchon beſorgen , und die Rechnung fertig machen . Sobald

die Rechnung geſtellt iſt , wird berechnet , wieviel Geld in

der Kaſſe ſeyn muß . Darauf wird dieſelbe in Beyſeyn

des Ortsvorgeſetzten geſtuͤrzt , oder nachgezaͤhlt , ob fie mit

der Rechnung uͤbereinſtimme oder nicht . Findet es ſich

nicht aeram Dia „ daß nemlich um ein Merkliches zu

wenig oder zu viel in der Kaffe ift , fo muf der Verrechner
auf einen , wie auf den andern Fall ſich daruͤber verant⸗

worten . Sein Tagbuch aber muß , wie oben §. 7. ſchon

ſteht , ihm die beſte Verantwortung abgeben . Wie es aus⸗
ſieht , wenn ein Rechner das Geld , das er in der Kaſſe

haben ſoll , nicht hat ; ſiehe am Ende des §. 15 :

§ . 13 .

Was der Gemeindsverrechner ju thun habe , wenn
:

ſeine Rechnung geſtellt iſt .

Sobald die Rechnung geſtellt iſt , wird ſie mit den

Beylagen 14 Tage lang auf der Gemeindsſtube zur Ein⸗

ſicht eines jeden Buͤrgers der ſie einſehen will , offen hin⸗

gelegt : dabey ſteht jedem Buͤrger frey , ſeine Anſtaͤnde da⸗

gegen entweder ſchriftlich oder . muͤndlich bey den geeigne⸗

ten Stellen , nemlich bey dem Ortsvorgeſetzten , Amtsrevi⸗

ſorat oder Amt , vorzutragen ( Org . v. 1809 . Beyl . B. §. ) .

Der Buͤrgerſchaft muß natuͤrlicherweiſe bekannt gemacht

werden , daß die Rechnung zur Einſicht eines jeden parat

liege . Daß jemand dazu geſtellt werde , der Obſorge traͤgt,
daß keine Quittung oder fonſt ein Blatt weggeriſſen wer⸗

den koͤnne, verſteht ſich von ſelbſt .
Verlangt die Buͤrgerſchaft , daß die Rechnung ſtatt

der 14taͤgigen Offenlegung , oͤſſentlich vorgeleſen werden

ſolle , ſo kann dieſe Vorleſung oder Publication ſtatt der

14tägigen Offenlegung gelten . Iſt eines oder das andere

gaen , aisdann hat der Rechner die Rechnung mit den

eylagen , Geldtagbuch und Abrechnungsbuch , und dem

Gemeindsinventarium , dem Amtsreviſorat zur Reviſion
und Abhoͤr oder Pruͤfung einzuſenden . ( Org . v. 1809 .

Beyl , B. §. ) .
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